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Umweltverträglichkeitsuntersuchungen beim Aus- und 
Neubau von Schnellbahnverbindungen
- am Beispiel der Neubaustrecke Köln/Rhein-Main Abschnitt Reg.-Bez. Darmstadt, 
Hessen (Raumordnung)

Paul Baader

1. Einleitung

1.1 Vorgeschichte des Projekts

Die Deutsche Bundesbahn (DB) plant auf der 
Grundlage des Bundesverkehrswegeplans 1985 
(BVWP ’85) und einer Entscheidung des Bundes
kabinetts im Dezember 1989 zur Streckenführung 
den Bau einer Neubaustrecke (NBS) für den 
schnellen Schienenverkehr zwischen den Bal
lungsräumen Rhein-Ruhr und Rhein-Main.
Der neue Verkehrswegeplan von 1992 bestätigt 
ausdrücklich die Notwendigkeit der Realisierung 
dieser Maßnahmen.
Gesamtziel ist es, Teile des derzeitigen und pro
gnostizierten Mehrverkehrs von der Straße und 
der Luft auf die Schiene zu verlagern. Dies kann 
durch die mit einer NBS verbundenen deutlich 
kürzeren Reise- und Beförderungszeiten zwischen 
den Ballungszentren, der höheren Zuverlässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit sowie der Kapazitätssteige
rung erreicht werden.
Mit diesen Verbesserungen ist die Erwartung ver
bunden, daß die Bahn zukünftig einen größeren 
Beitrag zur
— Ressourcenschonung,
— Vermeidung und Verminderung von Umwelt

beeinträchtigungen und
— Verbesserung der Verkehrssicherheit 
beim Personen- und Gütertransport leistet.
Für die rund 175 km lange Neubaustrecke werden 
getrennte Raumordnungsverfahren in den Län
dern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Hessen durchgeführt.
Am Beispiel des etwa 56 km langen Abschnittes 
Hünstetten - Wiesbaden/Hattersheim im Bereich 
des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt, Hes
sen, werden Grundlagen, Ziele und Erfahrungen 
mit der Umweltverträglichkeitsuntersuchung im 
Rahmen der Raumordnung geschildert.

12  Ziele und Rahmenbedingungen der Um
weltverträglichkeitsprüfung im Raumord
nungsverfahren

Die Durchführung von Umweltverträglichkeitsun
tersuchungen hat grundsätzlich folgende Ziele:

— Schaffung von Entscheidungsgrundlagen für 
die zuständige Prüfbehörde,

— Optimierung der Planung eines Vorhabens im 
Hinblick auf die Vermeidung und die Minimie
rung von negativen Eingriffen in die Umwelt 
bzw. von Belastungen der Umwelt,

— Optimierung der Planung im Hinblick auf die 
Einsparung von Kosten für den Ausgleich von 
Umweltschäden bzw. von Beeinträchtigungen.

Neben den Zielsetzungen bestimmt auch die pla
nungsrechtliche Einbindung von Umweltverträg
lichkeitsuntersuchungen den Rahmen für die Prü
fung:
Die Durchführung von Umweltverträglichkeitsun
tersuchungen (UVU) als Grundlagen einer Um
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) stellt einen 
unselbständigen Teil der sonst üblichen Planungs
verfahren, d.h. von Raumordnungs- und Zulas
sungsverfahren, dar.

Die gesetzliche Vorgabe zur Durchführung von 
Umweltverträglichkeitsuntersuchungen und -Prü
fungen im Rahmen von Raumordnungsverfahren 
stellt das Raumordnungsgesetz des Bundes vom 
25. Juli 1991 in Verbindung mit den jeweiligen 
Landesplanungsgesetzen dar.

Durch die Raumordnungsverordnung (ROV) vom 
13.12.1990 (BGBL S. 2766) wird in Form eines 
Mindestkataloges bestimmt, bei welchen Vorha
ben in der Regel ein Raumordnungsverfahren 
durchzuführen ist.
In Hessen ist das Landesplanungsgesetz vom 
15.10.1980 maßgebend.

Die Integration von Umweltverträglichkeitsprü
fungen in das Raumordnungsverfahren wird durch 
§ 6 a des Bundesraumordnungsgesetzes festgelegt. 
Demnach schließt das Raumordnungsverfahren 
die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 
raumbedeutsamen Auswirkungen der Planung 
oder Maßnahme auf

1. Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschaft einschließlich der 
jeweiligen Wechselwirkungen,

2. Kultur- und sonstige Sachgüter 
entsprechend dem Planungsstand ein.
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Der Integration von Umweltverträglichkeitsprü
fungen in das Raumordnungsverfahren in Hessen 
trägt darüber hinaus die am 27.06.1991 erlassene 
hessische Richtlinie zur Durchführung von Raum
ordnungsverfahren mit Umweltverträglichkeits
prüfung Rechnung. Mit dieser Richtlinie sollen 
einerseits die Inhalte dafür notwendiger Untersu- 
chungen/Studien umschrieben werden, um für alle 
Fachbereiche Umweltverträglichkeitsprüfungen 
auf einheitlichem Niveau durchführen zu können 
(HMfLWLFN 1991). Andererseits soll damit die 
Offendichkeitsbeteiligung in Raumordnungsver
fahren im erforderlichen Umfang ermöglicht wer
den (JORDAN 1991).

2. Die Umweltverträglichkeitsuntersuchungen 
am Beispiel des Abschnittes Hünstetten bis 
Wiesbaden/Hattersheim, Hessen

Für den Abschnitt Hünstetten bis Wiesbaden/Hat
tersheim, Hessen wurde am 26.02.1992 durch den 
Regierungspräsidenten Darmstadt das Raumord
nungsverfahren eingeleitet.
Als Grundlage für die Durchführung des Raum
ordnungsverfahrens, dh. der landesplanerischen 
Prüfung und Abstimmung des Vorhabens, wurden 
vom Träger des Vorhabens - der DB - den zu 
beteiligenden Fachbehörden nachfolgende Text- 
und Planunterlagen zur Verfügung gestellt:
• Erläuterungen und Planunterlagen

-  Begründung, Beschreibung und planliche 
Darstellung des Vorhabens NBS Köln- 
Rhein/Main einschließlich der verkehrli- 
chen, siedlungsstrukturellen und wirt
schaftlichen Aspekte.

Umweltverträglichkeitsuntersuchungen
-  Raumempfindlichkeiten und Umweltas

pekte zu Trassenführungen im Untersu
chungsabschnitt;

-  Umweltverträglichkeitsstudie zu den insge
samt relativ günstigsten Trassenführungen.

• Fachgutachten
-  Behandlung und Untersuchung von beson

deren fachlichen Schwerpunkten.

Die Inhalte der Unterlagen sind zudem in einer 
Kurzfassung dargelegt.
D ie Umweltverträglichkeitsuntersuchungen selbst 
gliedern sich in eine Raumempfindlichkeitsanalyse 
sowie in eine Umweltverträglichkeitsstudie.

2.1 Raumempflndlichkeitsanalyse zur Korri
dorfindung

Die Raumempfindlichkeitsanalyse ist die erste 
Stufe der Umweltverträglichkeitsuntersuchungen. 
Sie dient dazu, relativ konfliktarme Korridore im 
Untersudiungsabschnitt zu ermitteln.
Nach den Ergebnissen der Voruntersuchungen im 
Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung und

den länderübergreifenden Vergleichen von Alter
nativen zwischen Köln und dem Rhein/Main-Ge- 
biet war großräumig betrachtet eine Korridorfüh
rung entlang der Bundesautobahn A 3 festgelegt. 
Im Bereich von Hessen waren unter der Bedin
gung, sowohl Wiesbaden als auch Mainz als auch 
Frankfurt Hbf und Frankfurt Flughafen anzubin
den, jedoch noch eine Vielzahl von Korridoren 
denkbar, so daß sich zunächst die Notwendigkeit 
einer Korridorfindung ergab.
Als relativ konfliktarme Korridore gelten Berei
che ohne Häufung von schutzwürdigen bzw. emp
findlichen Räumen sowie Bereiche ohne beson
ders schwerwiegende einzelne Konflikte mit der 
Umwelt, die für Linienführungen der NBS im Un
tersuchungsraum mit der Anbindung von Wiesba
den und Frankfurt damit vergleichsweise günstige 
Bedingungen aus Umweltsicht aufweisen.
Die Ermittlung relativ konfliktarmer Korridore 
stützte sich dabei allein auf verfügbare Informatio
nen aus amtlichen Kartenwerken und der Fachli
teratur.
Die Raumempfindlichkeitsanalyse gliedert sich in
— die methodischen Grundlagen zur Durchfüh

rung der Raumempfindlichkeitsanalyse (an
hand der entscheidungsrelevanten Schutzgüter 
wird der Untersuchungsrahmen abgesteckt),

— einen Überblick über die Umwelt- und Nut
zungssituation im Raum (Dokumentation der 
aktuellen Nutzungssituation im U ntersu
chungsraum mit Hinweisen zu bestehenden 
Belastungen der Umwelt),

— eine Darstellung der allgemeinen Wirkungen 
des Vorhabens auf die Umwelt,

— eine Bestandsaufnahme und Empfmdlichkeits- 
bewertung auf der Ebene von Funktionsräu
men der einzelnen Schutzgüter

und abschließend in
— eine Diskussion der Ergebnisse anhand der er

mittelten Konflikträume.
Abbildung 1 zeigt die Vörgehensweise zur Ermitt
lung konfliktarmer Korridore.
Die Grundlage der Raumempfindlichkeitsanalyse 
stellt die flächendeckende Erfassung umweltrele
vanter Funktionen im Untersuchungsraum dar. 
Dies sind zum einen die Umweltnutzungen, die 
sich aus anthropogen bedingten Nutzungsansprü
chen an die Umwelt wie für Wohn- und Gewerbe- 
ansiedlungen, Trinkwassergewinnung etc. ergeben 
und zum anderen die natürlichen Potentiale/Lei- 
stungen des Naturhaushalts, wie z.B. Wasserdar- 
gebot, Flora und Fauna.
Die Bestandserhebung erfolgt auf der Basis von 
Fünktionsräumen der einzelnen Schutzgüter bzw. 
Umweltfunktionen (z.B. Flächen mit hohem Bio
topentwicklungspotential oder Naturschutzgebie
te im Schutzgut Biotope und Arten bzw. Tiere und 
Pflanzen), indem jeweils Flächen mit besonderer 
Bedeutung, Schutzwürdigkeit und Empfindlich
keit für das jeweilige Schutzgut abgegrenzt wer
den.

85

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



Untersuchungsraum

Ermittlung hochempfindlicher Räume 
auf Grundlage der Schutzwürdigkeit, 
Bedeutung und Empfindlichkeit von 
Flächen der Schutzgüter

- Geländeklima

- Grundwasser und 
Gewässer

- Biotope und Arten

- Landschaft und Erholung /  
Wohn- und Arbeitsumfeld

Überlagerung der Flächenfunktionen 
mit hoher Empfindlichkeit

Ergebnis:

Relativ konfliktarme Korridore

Abbildung 1
Prinzip der Ermittlung konfliküumer Korridore

Die Erfassung der Schutzgüter mit ihren Funk
tionsräumen stützt sich dabei vor allem auf
— Sachkategorien (z.B. Bereiche mit hohem Bio

topentwicklungspotential, Grundwasservor
kommen mit hoher Verschmutzungsempfind
lichkeit) und

— Schutzkategorien (z.B. Naturschutzgebiete, 
Trinkwasserschutzgebiete).

Damit soll gewährleistet werden, daß ökologisch 
wertvolle Flächen unabhängig von Ausweisungs
praxis und -stand berücksichtigt werden.

Als entscheidungsrelevant, weil allgemein oder im 
Untersuchungsraum besonders bedeutsam bzw.

von einer Schnellbahntrasse besonders betroffen, 
wurden folgende Schutzgüter in die Raumemp
findlichkeitsanalyse einbezogen:
— Geländeklima (Luft)
— Wasser (Grundwasser und Gewässer)
— Biotope und Arten (Tiere und Pflanzen)
— Landschaft und Erholung sowie
— Wohn- und Arbeitsumfeld (Mensch). 
Aufgrund der für die Raumempfindlichkeitsanaly
se angewandten Maßstabsebene von 1:50.000 
konnten sehr kleinteilige öder punktförmige Infor
mationen zu den Schutzgütem (wie Naturdenkma
le und geschützte Landschaftsbestandteile) nicht 
in die Untersuchung einbezogen werden. Deren
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Schonung oder Betroffenheit ist in den nachfol
genden detaillierteren Untersuchungen zu klären.

Die Erhebungen stützen sich auf folgende Quel
len:
— Flächenschutzkarte von Hessen 1:50.000,
— Standortkarte von Hessen - Natürliche Stand

orteignung für landbauliche Nutzung 1:50.000,
— Standortkarte von Hessen, Hydrogeologische 

Karte 1:50.000,
— Bodenkarte von Hessen 1:25.000,
— Regionaler Raumordnungsplan Südhessen 

(RROP),
— Raumordnungskataster,
— Daten zu Trinkwassergewinnungsanlagen, er

hoben beim WWA Wiesbaden,
— Topographische Karten und Luftbilder.

Je nach der Bedeutung und Schutzwürdigkeit der 
flächenbezogenen Funktionsräume wurde inner
halb der Schutzgüter eine unterschiedliche Emp
findlichkeit für diese Räume gegenüber dem Vor
haben definiert, wobei in der Regel in drei Stufen 
unterschieden wurde (hoch; mittel; vorhanden/ge- 
ring). Beispielsweise wurden im Schutzgut Wasser 
hierfür als Bewertungsparameter die Grundwas
serergiebigkeit und die Verschmutzungsempfind
lichkeit herangezogen. Informationsquelle waren 
die Flächenschutzkarte bzw. die Standortkarte 
von Hessen.

Die Funktionsräume der einzelnen Schutzgüter 
mit vergleichsweise hohen Empfindlichkeiten 
wurden abschließend in einer Konfliktkarte über
lagert, um Räume mit hoher bzw. geringer Kon
fliktdichte zu ermitteln, ohne daß dabei eine Ag
gregation der Konfliktschwere (Summe der Emp
findlichkeit der einzelnen Schutzgüter) vorgenom
men wurde.
Das Schutzgut Boden wird nicht als entschei
dungsrelevanter Faktor zur Ermittlung konfliktar
mer Korridore herangezogen, da Boden mit sei
nen Funktionen im Naturhaushalt grundsätzlich 
als hoch empfindlich gegenüber einer Neubau
strecke, die in jedem Fall den Verlust von Boden 
bedingt, einzustufen ist. Darüber hinaus wird die 
Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit von Boden 
bei der Empfindlichkeitsbewertung anderer 
Schutzgüter berücksichtigt.
Die Raumempfindlichkeitsanalyse beschränkt 
sich also auf die entscheidungsrelevanten Schutz
güter.
Die genannte Vorgehensweise führt in Räumen 
mit einer Vielzahl von Funktionen und Nutzungen, 
wie man sie gerade im Rhein-Main-Gebiet findet, 
nicht zu eindeutig konfliktarmen Räumen bzw. 
Korridoren. Vielmehr können lediglich Räume 
oder Korridore mit einer vergleichsweise geringen 
Konfliktdichte bzw. Konfliktintensität ermittelt 
werden.
Nahezu im gesamten Untersuchungsraum erga
ben sich hohe Konfliktdichten. Als relativ konflikt
arme Korridore boten sich vor allem Trassenfüh

rungen entlang von Bundesautobahnen (BAB’s 
A 3, A 66, A 671) bzw. Bundesstraßen (B 455) an, 
z.T. in Kombination mit anschließenden Räumen, 
die lediglich hinsichtlich weniger oder einzelner 
Schutzgüter empfindlich sind, an (vgL Abbildung 
2). Der Vorteil einer mit übergeordneten Straßen 
gebündelten Trassenführung liegt vor allen Dingen 
darin, daß großräumige Neuzerschneidungen und 
Eingriffe in naturnäheren, weniger belasteten 
Räumen vermieden werden können. Damit wurde 
auch das Ergebnis der vorausgehenden großräu
migen Betrachtungen zwischen Köln und dem 
Rhein-Main-Gebiet, nämlich die NBS-Rasse 
möglichst eng mit der BAB A 3 zu bündeln, bestä
tigt.
Mit der Vorgabe, die Landeshauptstädte Wiesba
den und M ainz anzubinden, stellt sich hier die 
Variante 'Verzweigung Wiesbadener Kreuz" als 
eine Trassenführung mit einer vergleichsweise ge
ringen Konfliktdichte dar. Sie nutzt die konfliktär
meren Korridore A und A 2 im Untersuchungs
raum (vgl. Abb. 2).
Die Linienführung der Variante "Verzweigung 
Wiesbadener Kreuz" knüpft an den Verlauf der 
NBS im nördlich angrenzenden Planungsabschnitt 
Limburg - Bad Camberg/Hünfelden an und ge
währleistet eine Anbindung von Wiesbaden 
Hauptbahnhof, Frankfurt (M) Hauptbahnhof und 
Frankfurt (M)Flughafen.

22  Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)

Die zweite Stufe der Umweltverträglichkeitsun
tersuchungen, die UVS, behandelte nur noch sol
che Trassenführungen, die gemäß dem Ergebnis 
der Raumempfindlichkeitsanalyse und technisch 
wirtschaftlicher Betrachtungen als weiter verfol- 
genswert einzuordnen waren.
Ziel der UVS war es, die innerhalb der relativ 
konfliktarmen Korridore technisch konzipierten 
Rassen auf der M aßstabsebene 1:25.000 bis 
1:10.000 hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
Umwelt näher zu betrachten. Hierbei wurden ei
nerseits kleinräumige Trassenvarianten, wie z.B. 
West- und Ostlage im Raum Idstein, miteinander 
verglichen; andererseits waren die zwei großräu
migen Lösungen "Verzweigung Wiesbadener 
Kreuz" (Antragstrasse der DB) und Verzweigung 
Wiesbaden" (Dokumentationstrasse) einbezogen.

22.1 Zielsetzung und Rahmenbedingungen

Aufgabe des TVägers des Vorhabens ist es, gemäß 
§ 6 a Raumordnungsgesetz (ROG) die Wirkungen 
des Vorhabens auf die Umwelt aufzuzeigen. In der 
UVS werden alle Umweltbelange berücksichtigt, 
die nach dem derzeitigen Planungsstand des Pro
jektes beurteilt werden können.

Die Erarbeitung der UVS orientiert sich dabei an 
den Vorgaben und Inhalten des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12. 
Februar 1990.
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Abbildung 2
Übersicht über relativ konfliktarme Korridore im Untersuchungsraum
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Als weitere rechtliche Grundlagen und fachliche 
Vorgaben wurden darüber hinaus - soweit für die 
Planungsstufe des Raumordnungsverfahrens 
(ROV) relevant bzw. umsetzbar - berücksichtigt:
— EG-Richtlinie vom 27. Juni 1985 über die Um

weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öf
fentlichen und privaten Projekten (85/337/ 
EWG),

— Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfle
ge (BNatSchG) vom 12. März 1987,

— Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen (AbfG) vom 12. Februar 1990,

— Hessisches Abfallwirtschafts- und Altlastenge
setz (HAbfG) vom 26. Februar 1991,

— Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
vom 10. Februar 1990,

— Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes 
(WHG) vom 23. September 1986,

— Ökologische Beurteilung von DB-Neubau
strecken, Bundesminister für Umwelt, Natur
schutz und Reaktorsicherheit, Januar 1991,

— Hessische Richtlinie zur Durchführung von 
Raumordnungsverfahren mit Umweltverträg
lichkeitsprüfung gern. § 6 a Raumordnungsge
setz IV. mit § 11 Hessisches Planungsgesetz, 
Wiesbaden 27. Juni 1991,

— Anforderungskatalog für das Raumordnungs
verfahren einschließlich Raumordnerische 
Umweltverträglichkeitsprüfung der ICE-Neu- 
baustrecke Köln/Rhein-Main; Arbeitsgemein
schaft der Länder Hessen, Rheinlan-Pfalz und 
NRW, August 1990,

— Fachliche Anforderungen zur ökologischen 
Beurteilung von DB-Neubaustrecken auf der 
Ebene des Raumordnungsverfahrens; Arbeits
kreis der Länder Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West
falen, Januar 1991,

— Merkblatt zur Umweltverträglichkeitsstudie in 
der Straßenplanung (MUVS), 1990,

— Bundesminister für Verkehr, Hinweise zur Be
rücksichtigung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege beim Bundesfernstraßen
bau (HNL-StB 87), 1987.

Wesentliche Arbeitsgrundlagen für die Durchfüh
rung der Umweltverträglichkeitsstudie bildeten 
die Ergebnisse von erstellten Fachgutachten zu 
den Themenbereichen
— Naturschutz und Landschaftspflege,
— Hydrogeologie und Wasserwirtschaft,
— Ingenieurgeologie, Grund-, Fels- und Ttinnel- 

bau,
— Schall und Erschütterungen,
— Ablagerungs- und Massendeckungskonzept.

2 2 2  Ablauf der UVS

Der A b la u f der Umweltverträglichkeitstudie 
(UVS) gliedert sich in Anlehnung an SCHEMEL 
(1985 u. 1987), BUNGE (1988) und SUMME- 
RER (1988) grundsätzlich in folgende Schritte:

— Festsetzung des Untersuchungsrahmens
— Bestandserfassung und Bestandsbewertung 

der Umwelt
— Darstellung der Projektwirkungen auf die Um

welt
— Prognose der Veränderungen der Umwelt, d.h. 

Ermittlung der Eingriffe des Projektes und 
Darstellung von Maßnahmen zur Eingriffsver
meidung bzw. -Verminderung

_  Bilanzierungen.

Der in einer UVS anzuwendende Untersuchungs
rahmen ist entsprechend den vom Projekt ausge
henden Wirkungen festzusetzen. Es wurden die
jenigen Tbilaspekte der Umwelt in die Untersu
chung einbezogen, die potentiell von den Projekt
wirkungen betroffen werden.

Der Ablauf der hier durchgeführten UVS ist in 
Abbildung 3 wiedergegeben.

Art und Detailliertheit der Bestandserfassung der 
Umwelt hängen einerseits vom Verfahrens- und 
damit vom Planungsstand ab. Andererseits sind 
auch die Größe des Untersuchungsgebietes und 
die Verfügbarkeit vorhandener Daten von Bedeu
tung.

Im vorliegenden Fall einer UVS auf Raumord
nungsebene mit vergleichender Gegenüberstel
lung von Varianten auf einer Gesamtstreckenlänge 
von nahezu 100 km wurden auf der Maßstabsebe
ne 1:25.000 bis 1:10.000 schutzgutbezogen folgen
de Unterlagen verwendet:

Geländeklima (Luft):
— Topographische Karten
— Flächennutzungspläne
— Flächenschutzkarte Hessen
— Landschaftsrahmenpläne
— Klimaatlas Hessen

Grundwasser und Gewässer (Wasser):
— Topographische Karten
— Gewässergütekarten und -berichte
— Regionalpläne
— Flächenschutzkarte Hessen
— Unterlagen der wasserwirtschaftlichen Fach

behörden
— Unterlagen der Betreiber von Wassergewin

nungsanlagen
— Geologische Karten
— Hydrogeologische Karten
— Luftbilder
— Eigene Kartierergebnisse 

Boden:
— Bodenkarten
— Geologische Karten
— Karte der Erosionsgefährdung Hessen
— Standortkarte von Hessen
— Topographische Karten
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UMWELT PROJEKT

Abbildung 3
Ab lauf Schema der Umweltverlräglichkeltsstudie (UVS)
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Biotope und Arten (Here und Pflanzen):
— Eigene Kartierergebnisse (flächendeckend)
— Biotopkartierung Hessen
— Flächenschutzkarte Hessen
— Landschaftspläne
— Standortkarte von Hessen
— Biotopsicherungskonzept
— Unterlagen der Naturschutzbehörden
— Regionalpläne
— Luftbilder
— Topographische Karten
— Kartierergebnisse Dritter

Landschaft und Erholung:
— Eigene Kartierergebnisse
— Unterlagen der Naturschutzbehörden
— Flächenschutzkarte Hessen
— Regionalpläne
— Landschaftspläne
— Luftbilder
— Topographische Karten

Kulturelle Güten
— Unterlagen des Landesamtes für Denkmalpfle

ge Hessen

Land- und Forstwirtschaft:
— Standortkarte von Hessen
— Flächenschutzkarte Hessen
— Forstliche Standortkarten
— Eigene Kartierergebnisse
— Topographische Karten

Wohn- und Arbeitsumfeld (Mensch):
— Flächennutzungspläne
— Topographische Karten
— Regionalpläne

Lagerstätten und Bodenschätze:
— Regionalpläne
— Geologische Karten
— Topographische Karten.

Die Bestandsbewertung der Umwelt erfolgte auf 
der Ebene von Teilaspekten der Umwelt, d.h. der 
einzelnen Schutzgüter und ihrer Fiinktionsräume. 
Alle Schutzgüter sind für eine intakte Umwelt von 
Bedeutung. Es besteht keine Nutzensubstitutivi- 
tät. Innerhalb der Schutzgüter werden die betrof
fenen Funktionsräume nach ihrer Bedeutung, Lei
stungsfähigkeit und Empfindlichkeit (Funktiona
ler Wert) beurteilt. Die Bewertung erfolgte mit 
Hilfe einer Ordinalskala.
Für die Bestandsbewertung, die also mit Funktio
naler Wert definiert wurde, sind die üblichen, der 
Planungsstufe Raumordnung angemessenen Kri
terien verwendet worden. Als Beispiel sei hier die 
Bewertung des Schutzgutes Boden erläutert:

Die Wertigkeit des Bodens liegt v.a. in der Vielfalt 
und Bedeutung seiner Funktionen im Natur- und 
Landschaftshaushalt, und weniger in der Schutz

würdigkeit um seiner selbst willen. Deshalb sind 
die Parameter zur Kennzeichnung seines
— Zustandes, nämlich Belastungsfreiheit, chemi

sche und physikalische Eigenschaften sowie
— seiner Standortfaktoren (z.B. Feuchtegrad) 

wichtiger als Seltenheit,
da jeder natürlich entwickelte Bodentyp am Ort 
seiner Entstehung seine vielfältigen Aufgaben im 
Natur- und Landschaftshaushalt erfüllt und einen 
Wert als solchen darstellt.

Die Verwendung der Kriterien zur Bestandsbe
wertung von Böden ist in Abbildung 4 dargestellt.

22 3  Methodik der Eingriffsbewertung

Die aus Bau und Betrieb eines neuen Schienenwe
ges hervorgehenden Projektwirkungen wurden zu
nächst generell erläutert Zur Bestimmung der 
tatsächlichen jeweiligen Wirkungen auf die einzel
nen Schutzgüter und deren Funktionsräume 
(Funktionale Beeinflussung) bedarf es einer wei
teren differenzierten Betrachtung des Projektes, 
d.h. vor allem seiner Bauwerke (wie Brücken, 
Dämme, Einschnitte etc.). Auch die Projektwir
kungen wurden mit Hilfe einer Ordinalskala diffe
renziert.

Die vom Bau und Betrieb einer Neubaustrecke 
ausgehenden Projektwirkungen lassen sich in fol
gende Wirkungskomplexe gliedern (Abbildung 5):
— Landinanspruchnahme während der Bauzeit 

sowie dauerhafter Flächenbedarf,
— Ab- und Umleitung von Wasser vorübergehend 

und auf Dauer,
— Abtrag und Umlagerung von Erd- und Ge

steinsmassen,
— Trennwirkungen (visuell und räumlich)
— Immissionen während der Bauzeit (Lärm, 

Staub, Abgase, Erschütterungen) und nach der 
Inbetriebnahme (Lärm und Erschütterungen).

Bei der Errichtung einer HO kV-Bahnstromlei- 
tung, die mit Realisierung der NBS in Abschnitten 
erforderlich ist, sind folgende Wirkungskomplexe 
hervorzuheben:
— Flächenbedarf und Landinanspruchnahme,
— visuelle und räumliche Trennwirkungen,
— Immissionen (Knistern, Ozonbildung, elektri

sche und magnetische Felder).

Durch die o.g. Effekte des Vorhabens sind die 
Schutzgüter der Umwelt in unterschiedlicher Wei
se betroffen (vgl. Abb. 5).

Für die Definition der Projekt Wirkungen zur Be
stimmung der sog. Beeinflussungsintensität und 
damit auch zur Quantifizierung der Eingriffe bzw. 
Beeinträchtigungen wurden u.a. folgende Wir
kungsparameter verwendet:
— Aufstandsfläche Schienenweg,
— Aufstandsfläche Böschungen und Ausrundun

gen,
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Bew ertungskriterien Funktionaler W ert

seltene oder hochem pfindliche Böden und Böden von besonderem
w isse n sch a ft liche m  Interesse

und/oder
Böden, die derzeit vom  M enschen  mit sehr geringer Intensität 
beansprucht werden (z.B. W älder, Hutungen, Streuobstw iesen, 
Feuchtgebiete, Extensivgrünland)

S tu fe  5

Böden, die derzeit vom  M enschen  extensiv beansprucht werden  

oder
keiner Bodenbearbeitung unterliegen 

oder
intensiv ackerbaulich genutzte Böden mit hoher Belastbarkeit 11

Stu fe  4

Böden  m it mittlerer Belastbarkeit 1!, die derzeit vom  M enschen  

intensiv beansprucht werden
Stu fe  3

intensiv beanspruchte  Böden mit geringer Belastbarkeit 11 Stu fe  2

teilversiegelte Böden (z.B. w asse rd u rch lä ssig  mit Schotter überbaut) 
oder
Böden  in S ied lungsgeb ieten  bzw. zw ischen Verkehrsflächen  

oder
o b ertäg ige  Abbauflächen, A u fsch ü ttu ngen  und um gelagerte Böden

Stu fe  1

1) zur E in stu fu ng  der Belastbarkeit s. u.

Einstufung der Belastbarkeit der Böden 

ä) gegenüber Stoffeinträgen:

gering

Belastbarkeit 1> 

mittel hoch

Bodenart 1) S, Ki, x H, IS, u S -sU IU-tU , L, T

*) Zu - und A b sch läge :
p H -W e rt des Oberbodens: <  5 1 Stufe abwerten

>  7 1 Stufe aufwerten, max. b is F W  4
- H u m u sge h a lt  des O berbodens: >  4  % 1 Stufe  aufwerten, m ax. b is F W  4
- Gründ igke it: <  5 dm 1 Stufe abwerten

> 1 0  dm 1 Stufe aufwerten, max. b is F W  4

b) gegenüber mechanischen Belastungen:

gering

Belastbarkeit *’ 

mittel hoch

Bodenart 1) H, U L, T tU, tl, uT, S, Ki

*) A n m erku ng: keine Zu- oder A b sch läge  bei stark vernäßten Böden erforderlich, da d iesen
generell der Funktionale W ert der Stu fe  5 zugew ie sen  w ird (s. o. Bild 4)

1) D ie Kurzbezeichnung der Bodenarten erfolgt ge m äß  Bodenkundlicher Kartieranleitung (A G  

B O D E N K U N D E  1982)

Abbildung 4
Zuordnung der funktionalen Werte im Schut/gut Boden
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Projektwi rkung 

Schutzgüter

Landinan- 1) 
spruchnahme 
und Flächen
bedarf 2)

Ab- und Umlei- 
Leitung von 
Wasser

Umlagerung 
von Erd- 
und Ge
steinsmas
sen

Trennwi r- 
kungen

Immissionen 
(Lärm, Er
schütterungen 
Abgase und 
Stäube)

Geländeklima B, A A B*

Grundwasser und Gewässer B, A B, A B B, A B*

Boden B, A B*f A* B, A B*

Biotope und Arten B, A B, A B B, A B, Bt

Landschaft und Erholung B, A B, A B B, A B, Bt

Kulturelle Güter B, A B, A B, A B*, Bt

Land- und Forstwirtschaft B, A B, A B, A B, A B, Bt

Wohn- und Arbeitsumfeld B, A B B, A B, Bt

Lagerstätten und 
Bodenschätze

B, A B*f A* B, A B, A B*

B = baubedingt
A = anlagenbedingt (Bahnanlagen)
Bt = betriebsbedingt
* = Beeinflussung geringer Intensität

= keine unmittelbare Beeinflussung des Schutzgutes
1) = Landinanspruchnahme = Fläche wird durch Vorhaben beansprucht, aber nicht auf Dauer überbaut
2) = Flächenbedarf = Fläche wird auf Dauer beansprucht bzw. als Gleiskörper genutzt

Abbildung 5

Wirkungsmatrix - unmittelbare Beeinflussung der Schutzguter der Umwelt durch die Projektwirkungen eines Schienenweges

Funktionaler Wert
Güte (Bedeutung, Leistungsfähigkeit und Empfind

lichkeit) des Funktionsraumes

Eingriffsschwere /  ökologisches Risiko

S tu fe  5 (se h r h och )

[ | S t u fe  i (hoch)

Abbildung 6 s t u f e  3 (mittel)

Matrix zur Verknüpfung von s tu fe  2 (gering)

Funktionalem Wert und Beeinflussung
I | S tu fe  1 (se h r  ge ring )
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— Einschlußfläche (bis 150 m),
— Baufeld (pauschale Breiten),
— Baustelleneinrichtungsflächen an TUnnelpor- 

talen,
— Einschnittstiefe,
_  Dammhöhe,
— Sichtlinie (Einsehbarkeit der Trasse bzw. der 

Bahnstromleitung),
— Isophone (z.B. 45 dB(A)-Linie im Freiraum),
— Zerschneidungseffekte/TVennWirkungen,
— indirekt betroffene Flächen (Vernetzung),
— etc.

Um die Veränderungen der Umwelt und damit die 
zu erwartende Eingriffsschwere bzw. das ökologi
sche Risiko eines Eingriffes aufzeigen zu können, 
sind die Wertigkeit eines betroffenen Funktions
raumes und die Beeinflussungsintensität durch 
das Projekt miteinander in bezug zu setzen. Für 
diesen Bewertungsschritt wurde zu großem Tfeil 
eine Verknüpfung in Anlehnung an die ökologi
sche Risikoanalyse angewandt (vgL Abbildung 6); 
und zwar dort, wo die Planungsebene oder die 
Informationsdichte keinen gesicherten, eindeutig 
definierbaren Rückschluß auf die Auswirkung des 
Vorhabens zuließen. In den Fallen, in denen eine 
konkrete, sichere Wirkungsprognose möglich war, 
wurde auf die formalisierte Verknüpfung verzich
tet (Schutzgüter Boden, Landschaft, kulturelle 
Güter). Bei der Darstellung der Eingriffe und Be
einträchtigungen wurden Möglichkeiten zur Ver
meidung und Verminderung der Eingriffe aufge
zeigt und berücksichtigt.

Für die einzelnen Schutzgüter der Umwelt wurden 
Bilanzierungen der zu erwartenden Eingriffe in der 
Regel nach beanspruchten oder beeinflußten Flä
chen bzw. Durchfahrungslängen erstellt. Sie zei
gen auf, in welchem Umfang und mit welcher Ein
griffsschwere innerhalb eines Schutzgutes zu rech
nen ist. Nicht quantifizierbare Wirkungen wurden 
in verbalqualitativer Form angesprochen.

2.2.4 Ergebnisse der UVS

Die Umweltverträglichkeitsstudie hat auf der 
Raumempfindlichkeitsanalyse aufbauend die Lö
sungen "Verzweigung Wiesbadener Kreuz" und 
"Verzweigung Wiesbaden" untersucht. Darüber 
hinaus erfolgte ein Vergleich kleinräumiger Vari
anten, nämlich der Untervarianten Idstein-West
lage und Idstein-Ostlage.

Mit der Umweltverträglichkeitsstudie wurden die 
Konflikte der beiden Lösungen sowie der Unter
varianten mit der Umwelt aufgezeigt und in Plänen 
dargestellt (vgl Abbildungen 7 und 8).

Hierbei wurden Möglichkeiten der weiteren Ein
griffsvermeidung bzw. -reduzierung und der Kom
pensation bis hin zu Vorschlägen für eine land
schaftsgerechte Einbindung (vgl Abbildung 9) er
arbeitet und diskutiert.

Die Bewertung der Umweltverträglichkeit, dh.

die eigentliche Prüfung des Vorhabens konnte mit 
Hilfe der Behandlung folgender Themenkomple
xe erfolgen:

• Vermeidungs-und Minimierungsgebot
Durch die konzipierte Trassenführung in mög
lichst enger Bündelung mit der BAB A 3 bzw. A 
66 kann die Aussage der großräumigen Empfind
lichkeitsanalyse, nämlich die Nutzung vergleichs
weise konfliktarmer Korridore, angemessen um
gesetzt werden.
Zur Minderung dennoch verbliebener schwerwie
gender Eingriffe sind abschnittsweise noch weite
re Ttassenoptimierungen erforderlich und wurden 
bereits diskutiert. Unter Beibehaltung der Zielset
zungen einer Hochgeschwindigkeitsstrecke beste
hen z.T. jedoch keine weiteren Möglichkeiten zur 
Eingriffsminimierung. In Konfliktfallen, in denen 
keine weiteren Eingriffsminimierungen erreich
bar sind, sind im Falle des Vorranges des Projektes 
in seiner derzeitigen Form, z.B. gegenüber den 
Belangen des Naturschutzes, hohe Anforderun
gen an Kompensationsmaßnahmen ZU stellen.
Für die Durchführung des Vorhabens können all
gemeine Vorsorge- und Schutzmaßnahmen ge
troffen werden (z.B. Einsatz lärmarmer Bauma
schinen, Schallschutz an TVumelportalen, Ober
bodensicherung, Schaffung von Ausweichbioto
pen vor Baubeginn, Eindämmung von Staubent
wicklung), die zur Eingriffsbegrenzung beitra
gen.

• Ausgleichs- und Kompensationsgebot
Die Notwendigkeit und Möglichkeit von Kom
pensationsmaßnahmen wird im Einzelfall aufge
zeigt und, soweit im vorliegenden Planungsmaß
stab möglich, konkretisiert. Die vorliegende Un
tersuchung zeigt auf, daß das Vorhaben Eingriffe 
verursacht, die im Sinne des Entwurfes der Ver
waltungsvorschrift zu § 20 des UVP-Gesetzes 
(Stand Juli 1992) als nicht ausgleichbar zu bewer
ten sind und daher Kompensationsmaßnahmen 
erfordern. Insgesamt betrachtet bietet der Unter
suchungsraum hierfür ausreichende Möglichkei
ten (z.B. Flurdurchgrünung, Neuschaffung von 
Biotopen, Sicherung und Verbesserung vorhande
ner Strukturen, Neuerschließung von THnkwas- 
ser).

• Risiken für die Umwelt
Das Vorhaben birgt nach derzeitigem Kenntnis
stand keine Risiken für die Umwelt in sich, die 
nicht abgrenzbar und/oder beherrschbar wären. 
Die geplanten Baumaßnahmen können mit dem 
bestehenden Stand der Tbchnik so realisiert wer
den, daß keine unvorhersehbaren Gefährdungen 
von Mensch und Umwelt zu erwarten sind.
Dies bestätigen im übrigen die Erfahrungen beim 
Bau von Neubaustrecken der Deutschen Bundes
bahn in den letzten Jahren.
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i i ii \ i  r-- .  -  /[i. '.SV-iViij. <■-. *: duna trockenhei
W aldgebiet am  Schnepfen- 
und Hahnenkopf:
Eingriffe in die das Land- 
schaftsbjld weithin prägende 
Hangwäider durch Rodungen 
und Trassierung im Hangan
schnitt mit StOtzmauerbau.

Abbildung 7
Konfllktschwerpunkle aller Schulzgüter - Plana usschnitl aus Raumordnungsunterlage

• Auswirkungen des Vorhabens auf Entwick
lungsziele

Hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Entwicklungsziele und auf evtl, definierte Um
weltqualitätsziele ist festzustellen, daß die im Re
gionalen Raumordnungsplan und im Hessischen 
Landesraumordnungsprogramm aufgeführten 
Ziele vom Grundsatz her nicht in Frage gestellt 
werden. Teilweise und kleinräumig begrenzt treten 
jedoch Auswirkungen auf, die im Widerspruch zu 
einzelnen Zielsetzungen stehen und der Abwä
gung bedürfen. Werden beispielsweise Lebens
räume bedrohter Tier- und Pflanzenarten zerstört, 
sind diese Beeinträchtigungen den Vorteilen, die 
mit der Förderung des derzeit umweltfreundlich

sten Verkehrssystems verbunden sind, abwägend 
gegenüberzustellen.
Insgesamt betrachtet ist nach Einschätzung des 
Gutachters die Umweltverträglichkeit für die Lö
sung Variante "Verzweigung Wiesbadener Kreuz" 
gegeben bzw. erreichbar. Das Eingriffsrisiko ist 
nach derzeitigem Kenntnisstand abgrenzbar und 
beherrschbar.
Die Variante "Verzweigung Wiesbaden" wurde da
gegen deutlich ungünstiger bewertet, da sie insbe
sondere nicht abschätzbare Risiken für Grund
wasservorkommen im Raum Wiesbaden verursa
chen würde
Für sie kann die Umweltverträglichkeit offensicht
lich nicht erreicht werden.
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BACHTAL SQDUCK AUROFFER 9ERG: K taina* Tal mH Bachiaut und Quall- 
aMUan mH arlanrefcham Extenalvgiünland, Fauchtwiaaanbrachan, Ganan 
und Bíachungan mH Hachan; Hnlantiaftat Varknüpfungabíotop mH baacn- 
dater Bedautung fOr Vogaf- und InaaManfauna in auagartumar LandacML

NATURSCHUTZASPEKTE:
NBS quart »t engar Bündelung mH BAB A3 Bachtal auf Damm; SSL wird parallel 
zur NBS geführt
• GrünlandHiohe dank guter Abadürmung durch Gehölzpflanzung entlang dar 

BAB A3 nur geringfügig durch AutobahnUrm beeinträchtigt
- Anlage daa NBS-Oamme* varuraacht FlAehanvarfuat durch Überbauung, Ver

änderung dar FeuohteverhAhnaae und Nauvartirmung (zumindaat bi* neue 
Gahöbtpflanzungan die Abachhmung über nehmen können)

- bauzeitlieh# Varschmutzung da* Bache*.

Eingriff* in dun GrOnhndbhtap (Bnrigartigkrt im Ltmkohafhnum) irxf toi 
MaMn-Oatfag* miI arhebücher Funklionaaintahrinkung verbunden, nicht ver- 
mtidbar und nicht mmghichbtr.

Abbildung 8
Konfliktschwerpunkt zum Thema Naturschutz - Ausschnitt aus Raumordnungsunterlage

Weilbach

=18
U
s i öu u,ctl p
¿|S :01 ' *i8 w1: Di E landw irtschaftliche Nutzung

Abbildung 9
Landschaftliche Einbindung der Neubaustrecke (Beispiel NBS-km 158,930 / Ortslage Weilbach)
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Der Vergleich der Untervarianten im Raum Id
stein ergab, daß eine Ostlage zur BAB A 3 die 
vergleichsweise geringeren Eingriffe mit sich 
bringt als eine Westlage und aus Umweltsicht zu 
präferieren ist.
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß we
niger Waldflächen beansprucht würden und die 
Trasse besser in das Landschaftsbild integriert 
werden kann. Die ermittelte Schallbelastung für 
die angrenzenden Wohnbereiche ist bei beiden 
Varianten etwa gleichermaßen gering.

3. Ausblick

Die Zielsetzung von Umwelt Verträglichkeitsun
tersuchungen, d.h. das Aufzeigen der Projektwir- 
kungen auf die Umwelt und deren Bewertung als 
ein Beitrag der Entscheidungsfindung, wurde er
füllt. Dies zeigt auch eine Diskussion der Inhalte 
der UVU auf der Grundlage der Anforderungen, 
wie sie in der Hessischen Richtlinie zur Durchfüh
rung von Raumordnungsverfahren mit UVP heute 
formuliert sind.

Obwohl die hessische Richtlinie zum Zeitpunkt 
der Bearbeitung/Fertigstellung dieser Umweltver
träglichkeitsuntersuchungen noch nicht festge
schrieben war, wird durch nachfolgende Gegen
überstellung aufgezeigt, daß die darin gestellten 
Anforderungen weitestgehend erfüllt wurden.

Die Richtlinie zur Durchführung von Raumord
nungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprü
fung des Hessischen Ministeriums für Landesent
wicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und 
Naturschutz nennt folgende Anforderungen, die 
die Unterlagen des Vorhabenträgers erfüllen sol
len:
— Beschreibung des Vorhabens,
— Beschreibung der Ausgangssituation,
— Beschreibung der Auswirkungen auf den 

Raum.

Eine Beschreibung des Vorhabens ist in umfassen
der Form eines Erläuterungsberichtes und von 
Planunterlagen (Lagepläne 1:25.000; Höhenplä
ne, Querprofile) gegeben.

Der Erläuterungsbericht zeigt die Notwendigkeit 
und Sinnhaftigkeit des Vorhabens auf. Es werden 
die Vorteile aus Sicht des Projektträgers genannt. 
Die technischen Rahmenbedingungen sind aus
führlich beschrieben.
Die großräumige Linienfindung wurde nachvoll
ziehbar dargestellt, und über eine Variantenunter
suchung der Ausführungsvorschlag entwickelt, be
gründet und in seinen verkehrlichen, siedlungs
strukturellen und wirtschaftlichen Aspekten er
läutert.

Darüber hinaus wurden in der UVS die Projekt
wirkungen generell und auf die einzelnen Schutz
güter bezogen dargestellt (vgl. auch Abbildung 5).

In der UVS erfolgte zur Beschreibung der Aus

gangssituation eine Darstellung der Umweltfakto
ren, indem die Funktionsräume der einzelnen 
Schutzgüter der Umwelt hinsichtlich ihrer Bedeu
tung, Empfindlichkeit und Vorbelastung beschrie
ben und in Karten dargestellt sind.

Die Beschreibung in Text- und in Tabellenform 
enthält u.a. eine flächendeckende Bewertung der 
betroffenen Bereiche. In insgesamt 11 Anlagen 
wurden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
und -bewertung kartographisch aufbereitet.

Unter der Anforderung der Richtlinie "Beschrei
bung der Auswirkungen des Vorhabens auf den 
Raum" wird aus Umweltsicht die Behandlung von 
drei Aspekten erwartet:
— Beschreibung der Auswirkungen auf die Um

welt,
— Aufzeigen möglicher Vermeidungs-, Minde- 

rungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
— Darstellung der Ergebnisse und Wertung.

Dem ersten Aspekt wurde dadurch Rechnung ge
tragen, daß zunächst die grundsätzlich möglichen 
Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt dar
gestellt wurden. Hierbei erfolgte eine Differenzie
rung der Wirkungen nach Trassenelement-Art 
(Brücke, Damm etc.) sowie nach Lage der Trasse 
zu einem betroffenen Objekt. In einem zweiten 
Schritt wurden die Projekt Wirkungen ortsbezogen 
ermittelt und mit Hilfe einer fünfstufigen Ordinal
skala bewertet.

Die Möglichkeiten zu Vermeidung, Minderung, 
Ausgleich und Ersatz von Eingriffen wurden ver
bal beschrieben und in Konfliktkarten visualisiert. 
Auf die genaue Angabe von Lage und Umfang von 
Ersatzmaßnahmen wurde - entgegen der Anfor
derung der Richtlinie - verzichtet, da der derzeiti
ge Planungsstand und die Planungssicherheit we
der eine fachliche Rechtfertigung noch eine recht
liche Ausweisung solcher Flächen zulassen.

Zur Darstellung der Ergebnisse und für die um
weltbezogene Wertung des Vorhabens wurde ne
ben einer quantitativen Aussage zu Flächeninan
spruchnahme, Durchfahrungslänge, Eingriffstiefe 
etc., insbesondere eine qualitative gutachterliche 
Stellungnahme in Form von Bewertungs- und Kon
fliktkarten sowie einer verbal-argumentativen Ge
samteinschätzung der Umweltverträglichkeit ab
gegeben.

In der Gesamtaussage kamen die Umweltverträg
lichkeitsuntersuchungen zu dem klaren Ergebnis, 
daß eine von zahlreichen diskutierten Varianten in 
einem auch aus Umweltsicht begründeten Korri
dor die eindeutig umweltverträglichste Lösung 
darstellt. Mit der offenen Darstellung der Projekt
wirkungen und den zu erwartenden Auswirkungen 
auf die Umwelt trägt die UVU wesentlich zur 
Vorbereitung der Entscheidungsfindung und zur 
Glaubwürdigkeit des Planungsträgers bei. Beides 
erhöht letztendlich die Akzeptanz eines Vorha
bens.
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